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solo dei quattro giorni di Basilea, ma di tutto il periodo di allenamento

svolto in maggior parte nelle ore libere di servizio, in condizioni

talvolta avverse per ciò che riguarda l'ambiente nel quale si
trovavano.

Chiudo con le parole del nostro Generale: — un corpo sano
ubbidisce, un corpo debole comanda —, e con ciò spero che ognuno
abbia ormai compreso che lo sport non è più un piacere ma un
dovere di ogni milite svizzero.

MITTEILUNGEN

General Herzog-Stiftung.
Die Zinsen der General Herzog-Stiftung sollen gemäss Stiftungsbeschluss

in erster Linie der freiwilligen Tätigkeit des Artillerieoffizierskorps zugute
kommen, da, wo die dem Eidg. Militärdepartement zur Verfügung stehenden
Kredite eine Unterstützung nicht ermöglichen. Es ist dabei besonders an
folgende Verwendung gedacht:

a) Lösung von Preisaufgaben über technische und taktische, die Artillerie
betreffende Fragen.
In zweiter Linie:

b) Zur Erwerbung von Objekten der Artilleriesammlung, die ohne solche
Hilfe nicht erhältlich wären.

c) Zur Unterstützung invalider Mitglieder des Artillerie-Instruktionskorps,
soweit dies neben den Leistungen der Versicherungskasse für die Eidg.
Beamten, Angestellten und Arbeiter notwendig erscheint.

d) Sofern die Erträgnisse des Stiftungskapitals durch die vorstehenden Auf¬
gaben nicht voll beansprucht werden, können auch Beiträge zur Förderung
der Tätigkeit der Artillerievereine gewährt werden.
Die vom Bundesrate ernannte Kommission dieser Stiftung bringt diese

hiermit wieder in Erinnerung und ladet insbesondere das Artillerieoffizierskorps
ein, die Stiftung in eingangs erwähntem Sinne zu benutzen; sie ist

aber auch bereit, andere Anregungen und Gesuche zur Prüfung entgegenzunehmen,

soweit diese dem Stiftungszwecke nicht widersprechen.
Eingaben sind zu richten an den Präsidenten der Kommission, Herrn

Artillerieoberst W. Hauser, Winterthur.

Totentafel
Seit der letzten Publikation sind der Redaktion folgende

Todesfälle von Offizieren unserer Armee zur Kenntnis
gelangt:

Oblt. August Schirmer, geb. 1881, verstorben am 29. November
1941 in St. Gallen.

Inf.-Oberstlt. August Abt, geb. 1877, Instruktionsoffizier der In¬
fanterie, verstorben am 3. Dezember 1941 in Aarau.
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